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RS Vwgh 1988/2/24 85/18/0137
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.02.1988

Index

90/01 Straßenverkehrsordnung

Norm

StVO 1960 §5 Abs1;

Rechtssatz

Nach ständiger Rechtsprechung liegt, unabhängig von der Absicht, das KFZ zu lenken, eine Inbetriebnahme eines KFZ

gem § 5 Abs 1 StVO immer schon dann vor, wenn dessen Motor in Gang gesetzt wird.

Schlagworte

Lenken oder Inbetriebnehmen eines Kraftfahrzeuges
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